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Informationsblatt zum Erwerb des Zertifikats  

„Anerkannte/r Heiler/in DGH e.V.“ 
 

Pranaheilerinnen und -heiler, die das DGH-Zertifikat erwerben möchten, können dies innerhalb des 
Zertifizierungskurses zum Associate Pranic Healer oder, falls sie bereits an diesem Kurs 
erfolgreich teilgenommen haben, durch Teilnahme an dem DGH-Heiler-Basis-Seminar mit Prüfung, 
welches im Rahmen des Zertifizierungskurses an einem zusätzlichen Tag angeboten wird. Die 
Prüfung erfolgt zu einem gesonderten Termin, in der Regel zusammen mit der regulären 
Associate-Pranic-Healer-Prüfung. Inhalt des Kurses und der Prüfung ist das DGH-Kompendium 
„Basiswissen für Heilerinnen und Heiler“ (zu bestellen beim DGH e.V., www.dgh-ev.de , 
Schutzgebühr 5.- Euro). 

Prüfungsberechtigte Ausbilderinnen und Ausbilder sind derzeit die Zertifizierungslehrerinnen und -
lehrer Eiko Friedrich, Christiane Heun, Anja van Offern, Winfried Pfliegel, Bruno Stöhr und Christa 
Wirkner-Thiel. Informationen zu Terminen ihrer Zertifizierungskurse sowie ihre Kontaktdaten sind 
auf der Internetseite www.pranic-healing.de unter der Rubrik „Ausbildung“, „Zertifizierung“ zu 
finden. 

Gemäß der ab 1. Januar 2009 gültigen DGH-Prüfungsordnung sind folgende Voraussetzungen 
zum Erwerb des Zertifikats „Anerkannte/r Heiler/in DGH e.V.“ zu erfüllen: 

Voraussetzungen für die Anerkennung: 

1. mindestens 1 Jahr Vollmitgliedschaft als Einzelmitglied (Anwartschaftszeit) im DGH, 

2. A) Nachweis einer Ausbildung bei einem vom DGH anerkannten Ausbilder oder ausbildendem 
Mitgliedsverein, welche die Inhalte des „Kompendium - Basiswissen für HeilerInnen“ beinhaltet.  
 
oder B) Nachweis der Teilnahme an einem Seminar „Kompendium – Basiswissen für 
Heiler/innen“ sowie Nachweis der Ausbildungen, weiterer Seminare und Fortbildungen, die 
anderweitig erlangt wurden.  

3. Nachweis der erfolgreich abgelegten Prüfung 
Die Prüfung umfasst einen schriftlichen Teil mit Fragebogen, einen mündlichen Teil sowie die 
praktische Vorstellung/Demonstration der Arbeitsweise. 
Die Prüfungsinhalte entsprechen den jeweils gültigen Richtlinien des DGH. 
Jeder Prüfling wird mündlich und praktisch einzeln geprüft, die schriftliche Prüfung kann in 
einer Gruppe erfolgen. 
 
3.A) Prüfungsgebühr 
Die Gebühr über die Prüfung des Inhaltes des „Kompendium - Basiswissen...“ beträgt 75,- 
Euro. Diese ist an den Ausbilder/Seminarleiter zu entrichten, bei dem die Prüfung abgelegt 
wird. Ermäßigungen werden nicht gewährt. 
 
3.B) Wiederholung von Prüfungen 
Wird die Prüfung nicht bestanden, so kann diese nach frühestens 12 Wochen bei einem vom 
DGH autorisierten Seminarleiter/ Prüfer wiederholt werden. Die Prüfungsgebühr ist erneut zu 
entrichten. 

  

http://www.dgh-ev.de/
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4. Bewerbungsunterlagen 

Einreichen der folgenden kompletten Bewerbungsunterlagen für Antragstellung auf 
„Anerkennung“ mit vollständig ausgefülltem Antragsformular (siehe Muster) an die 
DGHAbteilung 

Qualifikation / Anerkennung Heiler 

Christien Renate Claes 
Zum Wurmtal 2 
52146 Würselen-Bardenberg 

0 24 05 / 49 19 99 1 
Sprechstunde: Montags von 17.00 - 19.00 Uhr 

o Lebenslauf (schulisch, beruflich, spirituell) mit Lichtbild 
o kurze Beschreibung der Arbeitsweise 
o persönliche Gedanken zum geistigen Heilen 
o Nachweis über die Teilnahme an einer Ausbildung bei einem durch den DGH 

anerkannten Ausbilder bzw. eines Mitgliedsvereines und/oder an einem 
Basisseminar 

o Nachweis der erfolgreich abgelegten Prüfung nach den geltenden Richtlinien des 
DGH 

o Nachweis weiterer Ausbildungen/Seminare/Fortbildungen soweit vorhanden 
o einwandfreies, aktuelles Polizeiliches Führungszeugnis, das bei Antragsstellung 

nicht älter als max. 3 Monate sein darf 
o Überweisung von € 25,00 Bearbeitungsgebühr auf das Konto „Qualifizierung – 

Anerkennung“ des DGH 

5. Allgemeines 
 
Unvollständige oder verfrüht eingereichte Unterlagen werden unbearbeitet zurückgesandt, die 
Antragsstellung mit vollständigen Unterlagen muss erneut erfolgen. 
Ein Anspruch auf Bearbeitung der Antragsunterlagen innerhalb einer bestimmten Frist besteht 
nicht. 
Ein Rechtsanspruch auf Anerkennung besteht nicht. 
Die Anerkennung als „Anerkannte/r Heiler/in DGH“ wird mit einer Urkunde bescheinigt und an 
den Antragssteller per Post zugesandt. 
Die eingereichten Antragsunterlagen verbleiben beim DGH zur Archivierung. 
Das Recht auf die Bezeichnung „Anerkannte/r Heiler/in DGH“ erlischt mit Beendigung der 
Mitgliedschaft beim DGH, da es sich um eine vereinsinterne Anerkennung handelt. 
Bei erneutem Eintritt in den DGH als Einzelmitglied muss die „Anerkennung als Heiler“ mit 
vollständigen und aktuellen Unterlagen neu erfolgen. 

Weitere Infos auf der Internetseite des DGH e.V. (www.dgh-ev.de)  

Stand: Juni 2011 

http://www.dgh-ev.de/

